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1. Begriffsdefinition 

„Beherberger“:   Ist eine natürliche oder juristische Person, die Gäste gegen Entgelt beherbergt. 

„Gast“:   Ist eine natürliche Person, die Beherbergung in Anspruch nimmt. Der Gast ist 

   in der Regel zugleich Vertragspartner. Als Gast gelten auch jene Personen, die 

   mit dem ertragspartner anreisen (zB Familienmitglieder, Freunde etc). 

„Vertragspartner“:  Ist eine natürliche oder juristische Person des In- oder Auslandes, die als Gast 

   oder für einen Gast einen Beherbergungsvertrag abschließt. 

„Konsument“ und „Unternehmer“: 

    Die Begriffe sind im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes 1979 idgF zu 

   verstehen. 

„Beherbergungsvertrag“: 

   Ist der zwischen dem Beherberger und dem Vertragspartner abgeschlossene 

   Vertrag, dessen Inhalt in der Folge näher geregelt wird. 

 

2. Vertragsabschluss - Anzahlung 

Der Beherbergungsvertrag kommt durch die Annahme der Bestellung des Vertragspartners durch den 

Beherberger zustande. 

Der Beherbergungsvertrag gilt für die bestätigte Personenanzahl (0-99 Jahre). Jede weitere Person nur 

auf Anfrage und zu einem Aufpreis von € 490,00 pro Woche. Bei einer Personenanzahl, die über die 

Maximalbelegung hinausgeht, behalten wir uns das Recht vor, diese nicht zu beherbergen. Die Preise 

beinhalten die Endreinigung, Benützung von Bettwäsche, Bade- und Handtücher, Geschirrtücher, 

Strom und Wasser. 

Der Beherberger ist berechtigt, den Beherbergungsvertrag unter der Bedingung abzuschließen, dass 

der Vertragspartner eine Anzahlung leistet. Die Kosten für die Geldtransaktion (zB Überweisungsspe-

sen) trägt der Vertragspartner. Für Kredit- und Debitkarten gelten die jeweiligen Bedingungen der 

Kartenunternehmen. Die Anzahlung ist eine Teilzahlung auf das vereinbarte Entgelt. Im Falle einer 

vorzeitigen Stornierung wird die Anzahlung entsprechend unserer Stornobedingungen (siehe unten) 

selbstverständlich unverzüglich retourniert. 

Bitte beachten Sie, dass auch im Falle einer fehlenden Anzahlung Ihre Buchung gemäß übermittelter 

"Reservierungsbestätigung" aufrecht bleibt. 

 

3. Beginn und Ende der Beherbergung 

Der Vertragspartner hat das Recht, so der Beherberger keine andere Bezugszeit anbietet, die gemiete-

ten Räume ab 16.00 Uhr des vereinbarten Tages („Ankunftstag“) zu beziehen. 
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Wird ein Zimmer erstmalig vor 6.00 Uhr Früh in Anspruch genommen, so zählt die vorhergegangene 

Nacht als erste Übernachtung. 

Die gemieteten Räume sind durch den Vertragspartner am Tag der Abreise bis 10.00 Uhr freizuma-

chen. Der Beherberger ist berechtigt, einen weiteren Tag in Rechnung zu stellen, wenn die gemieteten 

Räume nicht fristgerecht freigemacht sind. 

 

4. Rücktritt durch den Beherberger   

Bis spätestens 3 Monate vor dem vereinbarten Ankunftstag des Vertragspartners kann der Beherber-

gungsvertrag durch den Beherberger, aus sachlich gerechtfertigten Gründen, es sei denn, es wurde 

etwas anderes vereinbart, durch einseitige Erklärung aufgelöst werden.   

 

5. Rücktritt durch den Vertragspartner – Stornogebühr 

Bis spätestens 3 Monate vor dem vereinbarten Ankunftstag des Gastes kann der Beherbergungsvertrag 

ohne Entrichtung einer Stornogebühr durch einseitige Erklärung durch den Vertragspartner aufgelöst 

werden. 

Außerhalb dieses festgelegten Zeitraums ist ein Rücktritt durch einseitige Erklärung des Vertragspart-

ners nur unter Entrichtung folgender Stornogebühren möglich: 

- bis 1 Monat vor dem Ankunftstag 50 % vom gesamten Arrangementpreis; 

- bis 1 Woche vor dem Ankunftstag 80 % vom gesamten Arrangementpreis; 

- in der letzten Woche vor dem Ankunftstag 100 % vom gesamten Arrangementpreis. 

 

6. Beistellung einer Ersatzunterkunft 

Der Beherberger kann dem Vertragspartner bzw den Gästen eine adäquate Ersatzunterkunft (gleicher 

Qualität) zur Verfügung stellen, wenn dies dem Vertragspartner zumutbar ist, besonders wenn die 

Abweichung geringfügig und sachlich gerechtfertigt ist. 

Eine sachliche Rechtfertigung ist beispielsweise dann gegeben, wenn der Raum (die Räume) unbe-

nutzbar geworden ist (sind), bereits einquartierte Gäste ihren Aufenthalt verlängern, eine Überbuchung 

vorliegt oder sonstige wichtige betriebliche Maßnahmen diesen Schritt bedingen. 

Allfällige Mehraufwendungen für das Ersatzquartier gehen auf Kosten des Beherbergers. 

 

7. Rechte des Vertragspartners 

Durch den Abschluss eines Beherbergungsvertrages erwirbt der Vertragspartner das Recht auf den 

üblichen Gebrauch der gemieteten Räume, der Einrichtungen des Beherbergungsbetriebes, die übli-

cher Weise und ohne besondere Bedingungen den Gästen zur Benützung zugänglich sind, und auf die 

übliche Bedienung. Der Vertragspartner hat seine Rechte gemäß allfälligen Hotel- und/oder Gäste-

richtlinien (Hausordnung) auszuüben. 
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8. Pflichten des Vertragspartners 

Der Vertragspartner ist verpflichtet, spätestens bis 18 Uhr vor dem Abreisetag das vereinbarte Entgelt 

zuzüglich etwaiger Mehrbeträge, die auf Grund gesonderter Leistungsinanspruchnahme durch ihn 

und/oder die ihn begleitenden Gästen entstanden sind zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer zu bezah-

len. 

Der Beherberger ist nicht verpflichtet, Fremdwährungen zu akzeptieren. Der Vertragspartner haftet 

dem Beherberger gegenüber für jeden Schaden, den er oder der Gast oder sonstige Personen, die mit 

Wissen oder Willen des Vertragspartners Leistungen des Beherbergers entgegennehmen, verursachen. 

 

9. Rechte des Beherbergers 

Verweigert der Vertragspartner die Bezahlung des bedungenen Entgelts oder ist er damit im Rück-

stand, so steht dem Beherberger das gesetzliche Zurückbehaltungsrecht gemäß § 970c ABGB sowie 

das gesetzliche Pfandrecht gem § 1101 ABGB an den vom Vertragspartner bzw dem vom Gast einge-

brachten Sachen zu. Dieses Zurückbehaltungs- oder Pfandrecht steht dem Beherberger weiters zur 

Sicherung seiner Forderung aus dem Beherbergungsvertrag, insbesondere für Verpflegung, sonstiger 

Auslagen, die für den Vertragspartner gemacht wurden und für allfällige Ersatzansprüche jeglicher Art 

zu. 

Wird das Service im Zimmer des Vertragspartners oder zu außergewöhnlichen Tageszeiten (nach 

20:00 Uhr und vor 6:00 Uhr) verlangt, so ist der Beherberger berechtigt, dafür ein Sonderentgelt (€ 

20,00) zu verlangen. 

Dem Beherberger steht das Recht auf jederzeitige Abrechnung bzw Zwischenabrechung seiner Leis-

tung zu. 

 

10. Pflichten des Beherbergers 

Der Beherberger ist verpflichtet, die vereinbarten Leistungen in einem seinem Standard entsprechen-

den Umfang zu erbringen. 

 

11. Tierhaltung 

Aus Rücksicht auf andere Gäste sind (unabhängig von der Größe) leider keine Haustiere bei uns er-

laubt. 

 

12. Verlängerung der Beherbergung 

Der Vertragspartner hat keinen Anspruch darauf, dass sein Aufenthalt verlängert wird. Kündigt der 

Vertragspartner seinen Wunsch auf Verlängerung des Aufenthalts rechtzeitig an, so kann der Beher-

berger der Verlängerung des Beherbergungsvertrages zustimmen. Den Beherberger trifft dazu keine 

Verpflichtung. 
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13. Beendigung des Beherbergungsvertrages – Vorzeitige Auflösung 

Wurde der Beherbergungsvertrag auf bestimmte Zeit abgeschlossen, so endet er mit Zeitablauf. 

Bei verspäteter Ankunft oder vorzeitiger Abreise, ist der Beherberger berechtigt, das volle vereinbarte 

Entgelt zu verlangen. Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung (z. B. die Hotel-

storno Plus Versicherung der Europäischen Reiseversicherung bzw. Kreditkartenanbieter bieten auch 

bereits ähnliche Leistungen an). 

Der Beherberger ist berechtigt, den Beherbergungsvertrag mit sofortiger Wirkung aus wichtigem 

Grund aufzulösen, insbesondere wenn der Vertragspartner bzw der Gast 

a) von den Räumlichkeiten einen erheblich nachteiligen Gebrauch macht oder durch sein rücksichtslo-

ses, anstößiges oder sonst grob ungehöriges Verhalten den übrigen Gästen, dem Eigentümer, dessen 

Leute oder den im Beherbergungsbetrieb wohnenden Dritten gegenüber das Zusammenwohnen verlei-

det oder sich gegenüber diesen Personen einer mit Strafe bedrohten Handlung gegen das Eigentum, 

die Sittlichkeit oder die körperliche Sicherheit schuldig macht; 

b) von einer ansteckenden Krankheit oder eine Krankheit, die über die Beherbergungsdauer hinaus-

geht, befallen wird oder sonst pflegedürftig wird; 

c) die vorgelegten Rechnungen bei Fälligkeit innerhalb einer zumutbar gesetzten Frist (3 Tage) nicht 

bezahlt. 

 

14. Erkrankung oder Tod des Gastes 

Erkrankt ein Gast während seines Aufenthaltes im Beherbergungsbetrieb, so wird der Beherberger 

über Wunsch des Gastes für ärztliche Betreuung sorgen. Ist Gefahr in Verzug, wird der Beherberger 

die ärztliche Betreuung auch ohne besonderen Wunsch des Gastes veranlassen, dies insbesondere 

dann, wenn dies notwendig ist und der Gast hierzu selbst nicht in der Lage ist. 

Solange der Gast nicht in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen oder die Angehörigen des Gastes 

nicht kontaktiert werden können, wird der Beherberger auf Kosten des Gasten für ärztliche Behand-

lung sorgen. Der Umfang dieser Sorgemaßnahmen endet jedoch in dem Zeitpunkt, in dem der Gast 

Entscheidungen treffen kann oder die Angehörigen vom Krankheitsfall benachrichtigt worden sind. 

Der Beherberger hat gegenüber dem Vertragspartner und dem Gast oder bei Todesfall gegen deren 

Rechtsnachfolger insbesondere für folgende Kosten Ersatzansprüche: 

a) offene Arztkosten, Kosten für Krankentransport, Medikamente und Heilbehelfe 

b) notwendig gewordene Raumdesinfektion, 

c) unbrauchbar gewordene Wäsche, Bettwäsche und Betteinrichtung, anderenfalls für die Desinfektion 

oder gründliche Reinigung all dieser Gegenstände, 

d) Wiederherstellung von Wänden, Einrichtungsgegenständen, Teppichen usw, soweit diese im Zu-

sammenhang mit der Erkrankung oder den Todesfall verunreinigt oder beschädigt wurden, 



 

 

6 

e) Zimmermiete, soweit die Räumlichkeit vom Gast in Anspruch genommen wurde, zuzüglich allfälli-

ger Tage der Unverwendbarkeit der Räume wegen Desinfektion, Räumung o. ä, 

f) allfällige sonstige Schäden, die dem Beherberger entstehen. 

 

15. Erfüllungsort, Gerichtsstand und Rechtswahl 

Erfüllungsort ist der Ort, an dem der Beherbergungsbetrieb gelegen ist. 

Dieser Vertrag unterliegt österreichischem formellen und materiellen Recht unter Ausschluss der Re-

geln des Internationalen Privatrechts (insb IPRG und EVÜ) sowie UN-Kaufrecht. 

Gerichtsstand ist der Sitz des Beherbergers, wobei der Beherberger überdies berechtigt ist, seine Rech-

te auch bei jedem anderem örtlichem und sachlich zuständigem Gericht geltend zu machen. 

 


